Seite 2
TK-Rechnung f. S.Zöbisch
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.










Hamburg, den 


Betr.: Widerspruch gegen den Honorarbescheid 3/06   vom 27.02.2007
Sehr geehrte Damen und Herren!

gegen den obengenannten Honorarbescheid der KVH lege ich hiermit fristgerecht Widerspruch ein, da ich mit dem ausgezahlten Punktwert meine Praxis nicht wirtschaftlich führen kann. 

Bekanntermaßen haben Psychotherapeuten keine Möglichkeit der Kompensation durch eine Verlagerung des Leistungsspektrums, da nur wenige zeitgebundene EBM-Ziffern zur Verfügung stehen. Ich weise in diesem Zusammenhang insbesondere auf die Rechtssprechung des Bundessozialgerichts hin (u.a. Urteil vom 28.01.2004).

Wie Sie sicher wissen, entspricht auch der neue Psychotherapiepunktwert nicht den Maßgaben des BSG – Urteils. Der Beschluss des Bewertungsausschusses benachteiligt nach wie vor die Psychotherapeuten. 

Der HVV benachteiligt meine Fachgruppe außerdem im Bereich der nicht antragspflichtigen Leistungen durch ein nicht den neuen EBM-Leistungsziffern entsprechend angepasstes Fachgruppenbudget. Insbesondere die probatorischen Sitzungen werden nicht angemessen vergütet (vgl. Urteil Sozialgericht Reutlingen  v. 10.5.2006,  AZ.: S 1 KA 201/04).

Mit meinem Widerspruch soll die Option einer späteren Nachvergütung offen gehalten werden. Ich bitte, diesen Widerspruch vorläufig aus Kosten- wie Verfahrensgründen nicht zu bescheiden und erst das Ergebnis eines auswärtigen Musterverfahrens abzuwarten.

Mit freundlichen Grüßen

Absender:





Hamburg, den 01.03.07











